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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die PIONEXT Service GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Alzey, Projektiererin für erneuerbare 
Energien, plant in den Ortsgemeinde Göll-
heim der Verbandsgemeinde Göllheim die 
Errichtung eines Solarparks. 

Der geplante Solarpark hat eine Gesamt-
größe von ca. 15,3 ha. Das Plangebiet be-
findet sich ca. 900 m westlich der Ortslage 
von Göllheim und nördlich des landwirt-
schaftlichen Betriebes an der Straße „Ruh-
weg“, auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen. Bei den Flächen handelt es sich um 
Konversionsfläche, da hier in der Vergan-
genheit Ton abgebaut wurde. 

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes. 

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in der Verbandsgemeinde Göllheim ge-
leistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 

BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung der Freiflächen- 
Photovoltaik-Anlage zu schaffen, hat die 
Ortsgemeinde Göllheim gemäß § 1 Abs. 
3 und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Solarpark Ruhweg 
Nord“ beschlossen. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen. Er umfasst eine 
Gesamtfläche von insgesamt ca. 15,3 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro Matthias Habermeier, Umwelt- 
und Regionalentwicklung Jahnstraße 21, 
66440 Blieskastel, beauftragt worden.

Übergeordnete Planungen

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Göllheim stellt den Geltungsbereich 
als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Der vorliegende Bebauungsplan widersprä-
che aktuell damit dem Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebau-
ungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln sind. 

Jedoch befindet sich der Flächennutzungs-
plan der Verbandsgemeinde Göllheim in der 
Fortschreibung. Der Entwurf, welcher zum 
Zeitpunkt der Planerstellung sich kurz vor 

der Offenlage befindet, stellt die Fläche als 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Photovoltaik dar. 

So kann der vorliegende Bebauungsplan als 
vorzeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 
S. 2 BauGB aufgestellt werden. 

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als 
höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 
der Landesverordnung über die Zuständig-
keiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO 
nach BauGB -).
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich ca. 
900 m westlich der Ortslage von Göllheim 
und nördlich des landwirtschaftlichen Be-
triebes an der Straße „Ruhweg“, auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sowie Flächen für den 
Tonabbau

•	 im Westen und Osten durch landwirt-
schaftlich genutzten Fläche 

•	 im Süden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sowie ein landwirt-
schaftlichen Betrieb.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Bei dem Plangebiet handelt es sich um 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, die von 
weiteren landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen umgeben ist. Nördlich des Geltungs-
bereichs befindet sich ein Tonabbaugebiet. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich in Privateigen-
tum. Die Fläche wird für die Dauer des Be-
triebs von dem Betreiber des Solarparks ge-
pachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist Gefälle auf. Der 
Geltungsbereich fällt von Süden nach Nor-
den um ca. 7 m ab. Der südliche Rand des 
Geltungsbereiches liegt auf einer Höhe von 
ca. 217 m ü.NN, die nördliche Seite des 

Geltungsbereiches hingegen auf ca. 210 m 
ü.NN.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich 
die Topografie in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Geltungsbereichs 
ist über den die Straße „Ruhweg“ gesi-
chert. Über die Straße „Ruhweg“ ist das 
Plangebiet an an die B 47 und somit an das 
klassifizierte Verkehrsnetz angeschlossen.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeo (2025); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Ruhweg

Göllheim

Richtung  
Wattenheim

B 47

B 47

Dreisen

L396
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Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Innerhalb des Geltungsbereichs verläuft 
eine oberirdische Versorgungsleitung.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden. Zur Speicherung von Strom 
soll außerdem ein Batteriespeicher erreich-
tet werden.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht. 

Die Würdigung möglicher Optionen wur-
de in der Begründung der aktuellen 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
hinreichend dargelegt. Potentielle Alternati-
ven für die geplante Nutzung an dem vor-
gesehenen Standort wurden im Rahmen 
der Teiländerung des FNP ausgeschlossen.

Zudem wurde die Fläche in der Potenzial-
flächenermittlung für Photovoltaik Freiflä-
chenanlage (2023) der Verbandsgemeinde 
Göllheim als geeigneter Standort (Göllheim 
6) festgelegt. 

Auszug aus der Potenzialflächenermittlung für Photovoltaik Freiflächenanlagen; Quelle: Verbandsgemeinde 
Göllheim

Göllheim

Dreisen

Zellertal

Albisheim (Pfrimm)

Biedesheim

Einselthum

Rüssingen

Weitersweiler

Lautersheim

Bubenheim

Immesheim

Ottersheim

Standenbühl

Legende
anthropogene Nutzungen

Kaiserslautern, Janaur 2024
´

1:45.000

Verbandsgemeinde Göllheim
Studie zur Prüfung von Standorten 
für Photovoltaik-Anlagen

Ergebnisse der Potenzialflächenermittlung 
mit projektierten Flächen

Karte 06a

Ausschlusskriterien

Potenzialfläche ca. 745 ha

projektierte Flächen

Bestandsfläche
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, 

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 Von baulichen Anlagen unabhängige Fotovoltaikanlagen können nach Prüfung ihrer 
Raumverträglichkeit, zum Beispiel hinsichtlich der naturschutzfachlichen und touristi-
schen Auswirkungen, flächenschonend auf versiegelten Flächen, insbesondere auf 
zivilen oder militärischen Konversionsflächen, errichtet werden.

Regionaler Raumordnungsplan Region Westpfalz 2014 (inkl. der rechtsverbindlichen 3. Teilfortschreibung 2018)

zentralörtliche Funktion Göllheim: Grundzentrum

Ziele und Grundsätze gem. RROP West-
pfalz 2018

•	 Sonstige Freifläche

Die vorliegende Planung steht den raumordnerischen Zielen des RROP Westpfalz nicht 
entgegen.

Landschaftsprogramm •	 Agrarlandschaft (Grundtyp); Kaiserstraßensenke (Großlandschaft Saar-Nahe Berg-
land)
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
park, Biosphärenreservate

•	 nicht betroffen

•	 FFH-Gebiet Göllheimer Wald (FFH-7000-103) ca. 400m südlich angrenzend

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen •	 wird ergänzt

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Es sind die allgemeinen Rodungsfristen zum allgemeinen Schutz wild lebender Pflanzen 
und Tiere gemäß § 39 BNatSchG einzuhalten.

Angedachter Katierumfang zur Erstellung 
des Umweltberichtes

Avifauna: Als Mindeststandard für die Erfassung der Vögel werden vom Berufsverband 
VUBD 8 bis 10 Begehungen, nach MATTHÄUS 5 bis 6 Begehungen empfohlen und 
FLADE gibt mindestens 7 Begehungen an. Die Brutvögel werden flächendeckend je 
nach Witterungsverlauf im Zeitraum von März bis Juli 2025 erfasst.  In diesem Zeitraum 
werden im Rahmen der Brutvogelkartierung die Durchzügler und Nahrungsgäste mitbe-
rücksichtigt. Im vorliegenden Untersuchungsraum werden insgesamt 6 Begehungen als 
ausreichend erachtet. Die Erfassung wird nach dem anerkannten Methodenstandard der 
Revierkartierung durchgeführt (vgl. SÜDBECK et al. 2005). 

Reptilien: Reptilien nutzen im Jahresverlauf verschiedene Teillebensräume. Zur Erfassung 
der Reptilien und um die Funktion der artspezifisch genutzten Flächen (Sonnen-, Ruhe-, 
Überwinterungsplatz, Fortpflanzungs-, Paarungs- oder Jagdhabitat) zu erhellen, sind 
standardmäßig 5 Begehungen witterungsabhängig im Aktivitätszeitraum erforder-
lich. Die Begehungen werden jahreszeitlich und tageszeitlich den Aktivitätsphasen 
der Reptilienarten angepasst. Als den feldherpetologischen Standards entsprechende 
Methodik wird eine Kombination aus Sichtbeobachtung durch intensive Absuche 
geeigneter Geländestrukturen sowie Nachsuche von Versteckmöglichkeiten ange-
wandt. Weiterhin werden alle weiteren, ggf. auffindbaren Hin-weise, wie Funde von 
Häutungshüllen etc., analysiert. 

Amphibien: Amphibien nutzen im Jahresverlauf verschiedene Teillebensräume. In der 
Verbandsgemeinde Göllheim gibt es eine hohe Artenvielfalt an Amphibien, insbesondere 
unter den Pionierarten (Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kreuz- und Wechselkröte). Um 
das gesamte Arteninventar der Amphibien zu erfassen, sind 5 bis 6 Begehungen üblich 
(Berufsverband VUBD). Im Untersuchungsraum werden, auch um die einzelnen Phasen 
der Laichbereitschaft insbesondere auch von zu erwartenden Pionierarten zu berück-
sichtigen, 5 Begehungen als Mindeststandard durchgeführt. Die Begehungen werden 
jahreszeitlich und tageszeitlich entsprechend den Aktivitätsphasen der Amphibienarten 
angepasst. Es werden alle im Umfeld für Amphibien potenziell geeigneten Gewässer (v.a 
auch [semi-]temporäre Tümpel [!]) unter Beurteilung der artspezifischen Eignung und 
Nutzung als Aufenthalts-, Ruf- oder Fortpflanzungsgewässer berücksichtigt.

Schmetterlinge: Um die wichtigsten jahreszeitlichen Aspekte der Tagfalterfauna eines 
Gebietes zu erfassen, sind je nach Gebiet zwischen 5 bis 7 Begehungen im 
Zeitraum von April bis August / September notwendig (z.B. Berufsverband VUBD). 
Im Untersuchungsgebiet erscheinen aufgrund der Biotopausstattung insgesamt 5 
Begehungen als ausreichend. Es werden als Methode parallel Sichtbeobachtungen sowie 
Kescherfang zur Nachbestimmung sowie ergänzende Ei- und Raupensuche an relevanten 
Eiablage- bzw. Fraßpflanzen angewandt.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der aktuell rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Göllheim 
stellt den Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Der vorliegende Bebauungsplan widerspräche aktuell damit dem Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln sind. 

Aktuell wird der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Göllheim erneut fort-
geschrieben, Zum Zeitpunkt der Planerstellung ist der Stand der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes kurz vor der förmlichen Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes stellt den Geltungsbereich als 
Sonderbaufläche für Solaranlagen dar. Daher ist der vorliegende Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

STEIN

2a 2b

1b

19

17
10

2

12 5

4

1

6

5/7

11

13

18

10

3

2

1

7

14

8

5

1/6 12

18

4

11
4

14

2

8/9/10

9

15

3

11

1

3

1

2

5

12

3

4

2

5

1/3

2/6

19

18
20

24

8

7

9

15

1

14

11

10

9

16

17

10

7

37

5

17

15

26

8

40

1

17

24

16

38

2

4

25

1

4

4

2

13

2

20 kV

20 kV

20 kV

20
 kV

20 kV

20
 k

V

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20
 kV

20 kV

20
 k

V

20 kV

20 kV

20 kV

20
 k

V

20
 k

V

20
 k

V

20
 k

V

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20
 k

V

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

11
0 

kV

110 kV

110 kV

110 kV

110 kV

110 kV

110 kV

110 kV

380 kV

380 kV

380 kV

380 kV

20 kV

K 
69

K 
69

K 69

K 83

B 47
B 47

L 397

L 397

K
 4

8

K 47

K 47

L 401

L 401

L 
40

1

A 63

A 63

L 
39

6

K 80

K 80

K 80

HEYERHOF

BEARBEITET:

VERBANDSGEMEINDE GÖLLHEIM

3. FORTSCHREIBUNG DES FLÄCHENNUTZUNGS-
PLANS "REGENERATIVE  ENERGIEN"
SONDERBAUFLÄCHEN WINDKRAFTANLAGEN
SONDERBAUFLÄCHEN SOLARANLAGEN
SONDERBAUFLÄCHEN BIOGASANLAGEN

M 1:10.000                                  Stand: 01.08.2013

VERFAHREN
DIESER PLAN WURDE GEMÄSS § 2  ( 1 ) BAUGESETZBUCH DURCH
BESCHLUSS DES VERBANDSGEMEINDERATES VOM xx.xx.xxxx
AUFGESTELLT.

GÖLLHEIM, DEN ......................

SIEGEL

DER PLANENTWURF UND DER ERLÄUTERUNGSBERICHT HAT GEMÄSS
§ 3 ( 2 )  BAUGESETZBUCH IN DER ZEIT VOM xx.xx.xxxx BIS
EINSCHLIESSLICH xx.xx.xxxxx ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

...................................................
BÜRGERMEISTER

DER GEMEINDERAT HAT AM xx.xx.xxxx DEN
FLÄCHENNUTZUNGSPLANENTWURF  BESCHLOSSEN.

GENEHMIGUNGSVERMERK GEMÄSS § 6 BAUGESETZBUCH

SIEGEL

GÖLLHEIM, DEN ......................

...................................................
BÜRGERMEISTER

SIEGEL

GÖLLHEIM, DEN ......................

...................................................
BÜRGERMEISTER

LANDSCHAFTSPLANUNG:
DIPL.-ING C. SCHNUG-BÖRGERDING, ALTENKIRCHEN

VERBANDSGEMEINDEGRENZE

ZEICHENERKLÄRUNG

WOHNBAUFLÄCHE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)
vorhanden    geplant

GEMISCHTE BAUFLÄCHE
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Aktuell rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Göllheim; Quelle: Verbandsgemeinde 
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Kriterium Beschreibung

Sonstiges

Starkregen •	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur 
Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis 
hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstücks-
eigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist 
im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen.

•	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet 
das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Be-
rechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. 
Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berück-
sichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.rlp-um-
welt.de/servlet/is/10360/

Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Gemeinde Göllheim sieht 
für den Planbereich keine konkreten Maßnahmen vor. Um der Selbstverpflichtung gem. § 
5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, 
sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der 
Detailplanung zu berücksichtigen. 
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-

scheidet. Gem. Abs. 2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Baufensters An-
lagen zur Erzeugung sowie Speicherung von 

Strom einschließlich deren Nebenanlagen 
zulässig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Ein wichtiges Element jeglicher Nutzung ist 
die Entwässerung. Vorrichtungen zur Ent-
wässerung müssen zwingend zulässig sein, 
um einen schadlosen Abfluss von Wasser zu 
ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass 
das im Plangebiet anfallende Regenwasser 
- wie bisher - vor Ort versickern wird. 

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,8 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch die 
Verankerung der Unterkonstruktion für die 
Photovoltaikmodultische im Boden sowie 
durch die Flächen von Wechselrichtern und 
Trafogebäuden hervorgerufen. 

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
auch außerhalb der überbaubaren Grund
stücksfläche angelegt werden, um einen 
geregelten Betriebsablauf inklusive War-
tung und Pflege der Photovoltaik-Anlage zu 
gewährleisten.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung hier Stra-
ßenbegrenzungslinie

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die der allgemeinen Erschließung dienen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
werden in der Planzeichnung durch Stra-
ßenbegrenzungslinien festgelegt. Die Stra-
ßenbegrenzungslinie der Erschließungsstra-
ße fällt im Bereich der Straße „Ruhweg“ mit 
der Grenze des Geltungsbereiches zusam-
men.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen 
neben dem sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden gem. § 1a 
Abs. 2 S. 1 BauGB der Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände sowie 
erheblicher Beeinträchtigungen.

wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich al-
ler Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Eine Repowering stellt je-
doch keine Betriebsaufgabe dar. Die Rück-
bauabsicherung ist in den Gestattungsver-
trägen festgelegt.

Als Folgenutzung wird eine Landwirt-
schaftsfläche festgesetzt. 

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 

Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBauO

Örtliche Bauvorschriften 

Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anlage 
dient dem Schutz vor Sachbeschädigung 
und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist so 
ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.



BP „Solarpark Ruhweg Nord“, OG Göllheim 14 www.kernplan.de

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Durch den vorliegenden Bebauungsplan 
sind keine Vorbehalts- oder Vorranggebiete 
betroffen. Die Belange der Raumordnung 
und Landesplanung werden demnach nicht 
negativ beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. Im konkre-
ten Fall wurde für die PV-Freiflächenanlage 
jedoch ein siedlungsferner Standort ge-
wählt, um direkte Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität ausschließen zu kön-
nen. Bei der dichtesten Wohnnutzung han-
delt es sich um den ca. 50 m südlich gelege-
nen landwirtschaftlichen Hof. Die Wohnnut-
zung der Ortsgemeinde Göllheim selbst be-
findet sich in ca. 1.000 m Entfernung, jen-
seits der B47. Das Plangebiet ist aufgrund 
der eingestreuten Gehölze abgeschirmt. Die 
Ortslage von Göllheim ist durch die erheb-
liche Entfernung und die B47, welche als 
Barriere zwischen dem Sieldungskörper und 
dem Plangebiet liegt, nicht betroffen. Zu-
dem befinden sich am westlichen Rand von 
Göllheim überwiegend gewerblich genutz-
te Flächen.  

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 

Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-
kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und öst-
lich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen 
und nicht weiter als 100 m von dieser ent-
fernt sind. Aufgrund der ausreichend gro-
ßen Entfernung zu den nächsten immis-
sionsrelevanten Nutzungen (Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich können durch das Ausbrin-
gen einer Antireflexionsschicht auf die So-
larzellen und die Verwendung spezieller 
Frontgläser die durch die PV-Module entste-
henden Lichtreflexionen jedoch auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden, so dass 
diesbezüglich nicht mit einem unüberwind-
baren Konfliktpotenzial zu rechnen ist.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Frei-
flächen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
landwirtschaftlich genutztes Offenland hat 
das Plangebiet für die Erholungsnutzung 
und das Landschaftsbild nur eine unterge-
ordnete Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Plangebiet und dessen Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um einen vi-
suell stark exponierten, weit einsehba-
ren oder einen siedlungsnahen Stand-
ort mit direkten Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität. Der technisch gepräg-
te zukünftige Solarpark ist zwar mit nega-
tiven Landschaftswirkungen verbunden, 
die Wahrnehmbarkeit beschränkt sich je-
doch auf einen nicht erheblichen Bereich. 
Die landschaftliche Eigenart des Gesamt-
gebietes wird im Vergleich mit der derzeiti-
gen Situation nicht nennenswert, insbeson-
dere nicht signifikant verändert. Negative 
Folgen für das Landschaftsbild und die da-
mit verbundene landschaftsbezogene Er-
holung gehen von dem Solarparkvorhaben 
nicht aus.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von öko-
logisch hochwertigen Tier- und Pflanzen-
arten, deren Vorkommen der Errichtung 
einer PV-Freiflächenanlage entgegenstehen 
könnte, liegen insgesamt nicht vor.

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
kompensierbar. Die konkrete Ermittlung von 
Art und Umfang der notwendigen Kompen-
sationsmaßnahmen und ggf. erforderlicher 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erfolgt nach Vorlage des Umweltbe-
richtes.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhal-
terungen (Fundamente oder Rammpfos-
ten) sowie ggf. den Bau von Betriebsge-
bäuden (z.B. Trafogebäude, Speicher und 
Zentralwechselrichter, ggf. Ersatzteilcontai-
ner) und Erschließungsanlagen (z.B. We-
ge, Bedarfsparkplätze,...), d.h. treten ledig-
lich punktuell auf. Auf dem weitaus größten 
Teil des Plangebietes bleiben sämtliche Bo-
denfunktionen erhalten. Aufgrund der vor-
handenen Erschließungsstraße direkt an 
das Plangebiet angrenzend, sind keine zu-
sätzlichen externen Erschließungsmaßnah-
men notwendig. Im Allgemeinen wird das 
Schutzgut Boden bei PV-Freiflächenanlagen 
nur geringfügig beeinträchtigt. Zudem han-
delt es sich um eine lediglich temporäre Bo-
deninanspruchnahme, da nach der Aufga-
be der photovoltaischen Nutzung ein kom-
pletter Rückbau der Versiegelungen erfol-
gen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- und 
Pflanzenschutzmitteleintrags die Möglich-
keit zur Regeneration schafft.

Bei der vorliegenden Fläche handelt es sich 
ohnehin um eine Konversionsfläche eines 
alten Tonabbaus. Die Fläche weist im Ver-
gleich zu den übrigen Flächen in der Ver-
bandsgemeinde daher schlechtere Boden-
wert auf.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da trotz 
der Nähe zum Rothenberger Bach von 
Solarparks in der Regel keine Auswirkungen 
auf Gewässer ausgehen (i.d.R. keine klas-
sische Siedlungsentwässerung erforderlich). 
Zudem befinden sich keine natürlichen Still-
gewässer im direkten Einwirkungsbereich 
des Vorhabens. 

Dem Gebiet kommt lediglich eine allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Das Plangebiet befindet sich weder in 
Einzugsgebieten nach §  3 Nummer 13 
WHG, noch in festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten nach §  76 Absatz  1 WHG 
oder Risikogebieten außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten nach § 78b WHG.
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Die vorliegenden Sturzflutgefahrenkar-
te Rheinland-Pfalz des Landesamt für Um-
welt (LfU), einschließlich der Wassertiefen 
und Fließgeschwindigkeiten wurden in die 
Planung eingestellt. Da das Relief überwie-
gend nach Nordwesten stark abfällt ist und 
keine Siedlung im unmittelbaren Einfluss-
bereich des Geltungsbereichs liegt, ist kein 
Abfluss in bebaute Bereiche zu erwarten. Es 
erfolgen primär punktuelle Versiegelungen, 
wodurch weder die Versickerung, noch das 
Retentionsverhalten des Bodens signifikant 
beeinträchtigt wird.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist ein 
Restrisiko nicht auszuschließen. Grundsätz-
lich wird ein wassersensibles Planen und 
Bauen bei Baumaßnahmen, ggf. Objekt-
schutzmaßnahmen empfohlen. Gemäß § 5 
Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nach-
teiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen.

Aufgrund der technogenen Struktur einer 
Solaranlage, sowie der Lage außerhalb aus-
gewiesener Gebiete nach Wasserhaushalts-
gesetz sind infolge der Planung keine er-
heblichen Auswirkungen auf die Belange 
des Hochwasserschutzes zu erwarten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen sind, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen vorübergehend ver-
loren.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 

nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Bei der vorliegenden Fläche handelt es sich 
um eine Konversionsfläche eines alten Ton-
abbaus. Die Fläche weist im Vergleich zu 
den übrigen Flächen in der Verbandsge-
meinde daher schlechtere Bodenwert auf.

Innerhalb des Plangebietes liegt die durch-
schnittliche Ertragsmesszahl zwischen 20 
und 40 - dies gilt im Verhältnis zur regional-
typischen Bodenzahl der Verbandsgemein-
de Göllheim mit 65 als ertragsschwach. 

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
die Straße „Ruhweg“ am südlichen Rand 
des Geltungsbereiches gewährleistet. 

Die Entstehung eines wesentlichen Park- 
oder Verkehrsaufkommen kann ausge-
schlossen werden, da durch die Art der Nut-
zung kein Kunden-, Liefer- oder Publikums-

verkehr entsteht. Das kaum als solches zu 
bezeichnende „Verkehrsaufkommen“ be-
schränkt sich auf einzelne wenige Fahrten 
pro Jahr zur Kontrolle bzw. Instandhaltung 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage können 
durch die Überbauung mit PV-Modulen lo-
kalklimatische Veränderungen auftreten. 

Aufgrund der großen Entfernung zur nächs-
ten Wohnbebauung dürften weder sied-
lungsklimatisch relevante Kaltluftabflüsse, 
noch klimatische Belastungsräume durch 
die Planung berührt werden. 

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions
flächen verloren. Nach Beendigung der 
PV-Nutzung werden die Anlagen jedoch 
vollständig zurückgebaut, sodass die Flä-
chen wieder der Landwirtschaft zur Verfü-
gung stehen werden. Die Flächeneigentü-
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mer sind existenziell nicht von den betrof-
fenen Flächen abhängig. Durch anfallende 
Pachteinnahmen erwirtschaften die Flächen 
weiterhin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie, Nutzung einer Kon-
versionsfläche

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Landwirtschaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft 

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine er-
heblichen, nicht ausgleichbaren, negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den. 

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen und die Erho-
lungsnutzung des Gebiets ist nur gering 
ausgeprägt.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes sprechen.

Gewichtung / Abwägungsfazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend untereinander und 
gegeneinander abgewogen. 

Die positiven Argumente, darunter maßgeb-
lich der von überragendem öffentlichem In-
teresse getragene Ausbau erneuerbarer 
Energien gem. § 2 EEG, sowie die Zustim-
mung der in ihren agrarstrukturellen und 
betriebswirtschaftlichen Belangen berühr-
ten Landwirte, überwiegen deutlich. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
treibhausgasneutral ist, sollen die erneu-
erbaren Energien als vorrangiger Belang in 
die jeweils durchzuführenden Schutzgüter-
abwägungen eingebracht werden. Der be-
troffene Pächter stimmt der PV-Nutzung 
zu. Es gibt keine negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung, gesun-
de Wohnverhältnisse, umweltschützende 
Belange, den Verkehr, die Ver- und Entsor-
gung oder private Belange. Trotz einer ge-
ringfügigen Beeinträchtigung des Lokalkli-
mas überwiegt das städtebauliche Interes-
se, den Ausbau erneuerbare Energie voran-
zutreiben. Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


